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Beschluss 

 Auf seiner 7754. Sitzung am 12. August 2016 beschloss der Sicherheitsrat, den Vertreter Südsudans 

gemäß Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 

Punktes „Berichte des Generalsekretärs über Sudan und Südsudan“ teilzunehmen. 

 

Resolution 2304 (2016) 

vom 12. August 2016 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 1996 (2011) vom 8. Juli 2011, 2046 (2012) vom 2. Mai 

2012, 2057 (2012) vom 5. Juli 2012, 2109 (2013) vom 11. Juli 2013, 2132 (2013) vom 24. Dezember 2013, 

2155 (2014) vom 27. Mai 2014, 2187 (2014) vom 25. November 2014, 2206 (2015) vom 3. März 2015, 2223 

(2015) vom 28. Mai 2015, 2241 (2015) vom 9. Oktober 2015, 2252 (2015) vom 15. Dezember 2015 und 

2302 (2016) vom 29. Juli 2016 und die Erklärungen seines Präsidenten vom 8. August 2014383, 15. Dezember 

2014384, 24. März 2015385, 17. März 2016414 und 7. April 2016419, 
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Kindern, Verschwindenlassen, willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen, Gewalt mit dem Ziel, Schrecken 

unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten, gezielte Angriffe auf Mitglieder der Zivilgesellschaft und Angriffe 

auf Schulen, Kultstätten, Krankenhäuser sowie auf Personal der Vereinten Nationen und beigeordnetes Per-

sonal, sowie der Aufstachelung zur Begehung derartiger Übergriffe und Rechtsverletzungen, ferner unter 

Verurteilung der gegen die Zivilgesellschaft, humanitäres Personal und Journalisten gerichteten Drangsalie-
rungen und Angriffe und betonend, dass diejenigen, die für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und 

Menschenrechtsverletzungen und -übergriffe verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen 

und dass die Übergangsregierung der nationalen Einheit Südsudans die Hauptverantwortung dafür trägt, die 

Bevölkerungsgruppen in dem Land vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit zu schützen, 

 Kenntnis nehmend von den Beschlüssen der Staats- und Regierungschefs der „Zwischenstaatlichen Be-

hörde für Entwicklung-Plus“ in ihrem Kommuniqué vom 16. Juli 2016 zur Entsendung einer „regionalen 

Schutztruppe“, dem Beschluss der Versammlung der Afrikanischen Union vom 18. Juli 2016, in dem sie sich 

dem Kommuniqué der Staats- und Regierungschefs der „Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung-

Plus“ vom 16. Juli 2016 angeschlossen hat, und dem Kommuniqué des zweiten außerordentlichen Gipfeltref-

fens der „Zwischenstaatlichen Behörde für Entwicklung-Plus“ vom 5. August 2016 über die Situation in 

Südsudan, in dem die grundsätzliche Zustimmung der Übergangsregierung der nationalen Einheit zur Ent-
sendung einer solchen Truppe vermerkt wird, und begrüßend, dass sich die Mitgliedstaaten in der Region 

bereit erklärt haben, zu diesem Zweck mehr Truppen für die Mission zu stellen, 

 die Länder in der Region, den Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union und die Zwischen-

staatliche Behörde für Entwicklung ermutigend, auch weiterhin entschlossen auf die südsudanesischen Füh-

rungsverantwortlichen einzuwirken, um die derzeitige politische Krise zu bewältigen, 

 feststellend, dass die Situation in Südsudan nach wie vor eine Bedrohung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit in der Region darstellt, 

 tätig werdend nach Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen, 

 1. verlangt, dass alle Parteien die Kampfhandlungen in ganz Südsudan umgehend einstellen, und ver-

langt ferner, dass die Führungsverantwortlichen Südsudans die in dem Abkommen über die Beilegung des 

Konflikts in der Republik Südsudan („Abkommen“)416 erklärte dauerhafte Waffenruhe sowie die Waffenru-
hen, zu denen sie am 11. Juli 2016 jeweils aufgerufen haben, umsetzen und sicherstellen, dass allen späteren 

Erlassen und Weisungen an ihre Kommandeure, ihre Kräfte zu kontrollieren und Zivilpersonen und deren 

Eigentum zu schützen, �he儀䬀�
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mechanismus, der Gemeinsamen Einsatzzentrale, der Gemeinsamen Integrierten Polizei, der Strategischen 

Verteidigungs- und Sicherheitsüberprüfung, der nationalen Architektur, der Kantonierung und der Vereini-

gung der Kräfte zu überprüfen und bis zum 30. September 2016 revidierte Vorschläge zur Gewährleistung 

ihrer Wirksamkeit auszuarbeiten; 

 4. beschließt, das in Resolution 2252 (2015) festgelegte Mandat der Mission bis zum 15. Dezember 
2016 zu verlängern, und ermächtigt die Mission, alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel 

einzusetzen; 

 5. hebt hervor, dass bei Beschlüssen über den Ei
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 18. ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat über die Durchführung des Mandats der Mission, 

einschließlich der Regionalen Schutztruppe der Mission, Bericht zu erstatten und in einem umfassenden 

schriftlichen Bericht, der Fragen wie die Erhöhung des Schutzes und der Sicherheit des Personals und der 




